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Die Abgeordneten zum Nationalrat Edeltraud GATTERER und Genossen 
haben am 21.1.1993 unter Nr. 4153/J an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend "Wachzimmer Drobollach/ 
Villach (Regionalanfrage Nr. 134)" gerichtet, die folgenden Wort
laut hat: 

"1) Ist es richtig, daß die saisonale Schließung des Wachzimmers 
Drobollach/Villach geplant ist? 

2) Wie wird dieser Plan begründet? 

3) Wird bei den Überlegungen auf den steigenden Winterfremden
verkehr in der Region Faaker See Bedacht genommen?" 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Das Wachzimmer Drobollach wird künftig in der zeit vom 

1. November bis einschließlich 31. März des folgenden Jahres zur 

Nachtzeit (19.00 bis 07.00 Uhr des folgenden Tages) geschlossen. 
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Zu Frage 2: 

Das Wachzimmer Drobollach ist in den wintermonaten bei Nacht mit 

nur einem Beamten besetzt. Zur Zeit der Schließung des Wachzim

mers wird der auf diese Weise freiwerdende Beamte dem Wachzimmer 

Auen zugewiesen. 

Es ist zu erwarten, daß die sicherheitsdienstliche Betreuung des 

Wachzimmerbereiches Drobollach durch die um einen Mann aufge

stockte Besatzung des Wachzimmers Auen effektiver sein wird als 

dies bisher durch die Ein-Mann-Besatzung des Wachzimmers 

Drobollach der Fall war. Hiezu kommt, daß ein Großteil des 

Überwachungsbereiches Drobollach näher dem Wachzimmers Auen liegt 

und von diesem aus leichter zu erreichen ist. 

Zu Frage 3: 

Der winterfremdenverkehr in der Region Faaker See erreicht nicht 

jenes Ausmaß, daß damit eine durchgehende Öffnung des Wachzimmers 

Drobollach gerechtfertigt werden könnte. 
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